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RICHTLINIE 2000/64/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 7. November 2000

zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG und 93/22/EWG des Rates im
Hinblick auf den Informationsaustausch mit Drittländern

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 Sätze 1
und 3,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinien 85/611/EWG (4), 92/49/EWG (5), 92/
96/EWG (6) und 93/22/EWG (7) des Rates gestatten den
Austausch von Informationen zwischen den zuständigen
Behörden und mit bestimmten anderen Behörden oder
Stellen eines Mitgliedstaats oder verschiedener Mitglied-
staaten untereinander. Nach diesen Richtlinien dürfen
die Mitgliedstaaten auch Kooperationsvereinbarungen
über den Informationsaustausch mit den zuständigen
Behörden eines Drittlands treffen.

(2) Aus Gründen der Übereinstimmung mit der Richtlinie
98/33/EG (8) sollten Vereinbarungen über den Informati-
onsaustausch mit Drittländern darüber hinaus auch dann
getroffen werden können, wenn es um einen Informati-
onsaustausch mit bestimmten anderen Behörden oder
Stellen in diesen Ländern geht, sofern der Schutz der
mitgeteilten Informationen durch das Berufsgeheimnis in
angemessener Weise gewährleistet ist.

(3) Die Richtlinien 85/611/EWG, 92/49/EWG 92/96/EWG
und 93/22/EWG sind entsprechend zu ändern —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 50 Absatz 4 der Richtlinie 85/611/EWG erhält folgende
Fassung:

„(4) Die Mitgliedstaaten können Kooperationsvereinba-
rungen über den Informationsaustausch mit den zustän-
digen Behörden von Drittländern oder mit Behörden oder

Stellen von Drittländern im Sinne der Definition der
Absätze 6 und 7 nur treffen, sofern der Schutz der mitge-
teilten Informationen durch das Berufsgeheimnis mindes-
tens ebenso gewährleistet ist wie nach diesem Artikel.
Dieser Informationsaustausch muss der Erfüllung der
aufsichtsrechtlichen Aufgaben der genannten Behörden oder
Stellen dienen.

Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat
stammen, dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung
der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitge-
teilt haben, und gegebenenfalls nur für Zwecke weiterge-
geben werden, denen diese Behörden zugestimmt haben.“

Artikel 2

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/49/EWG, Artikel 15
Absatz 3 der Richtlinie 92/96/EWG und Artikel 25 Absatz 3
der Richtlinie 93/22/EWG erhalten folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten können Kooperationsvereinba-
rungen über den Informationsaustausch mit den zustän-
digen Behörden von Drittländern oder mit Behörden oder
Stellen von Drittländern im Sinne der Definition der
Absätze 5 und 5a nur treffen, sofern der Schutz der mitge-
teilten Informationen durch das Berufsgeheimnis mindes-
tens ebenso gewährleistet ist wie nach diesem Artikel.
Dieser Informationsaustausch muss der Erfüllung der
aufsichtsrechtlichen Aufgaben der genannten Behörden oder
Stellen dienen.

Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat
stammen, dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung
der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitge-
teilt haben, und gegebenenfalls nur für Zwecke weiterge-
geben werden, denen diese Behörden zugestimmt haben.“

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie spätes-
tens am 17. November 2002 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. November 2000.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. FABIUS


